
Fachtag ökologischer Gemüsebau 2015, Wilsdruff 

(voraussichtliche) 

Neuerungen in der Düngeverordnung 
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Düngeverordnung (DüV) 

❙ „Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten 

fachlichen Praxis beim Düngen“ 

❙ Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 (BGBl. I S. 221), die 

zuletzt durch Artikel 5 Absatz 36 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 

S. 212) geändert worden ist 

❙ Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 

zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus 

landwirtschaftlichen Quellen (ABl. EG Nr. L 375 S. 1) [EG-Nitratrichtlinie] 

❙ Rechtsverordnung des Düngegesetz 

geltende Fassung 
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Novellierung 

Düngeverordnung (DüV) 

❙ neue Vorgaben der EG-Nitratrichtlinie (Verordnung (EG) Nr. 11 137/2008 vom 

22. Oktober 2008 (ABl. L 311 vom 21.11.2008, S. 1)). 

❙ aktuelle wissenschaftliche und technische Entwicklung sowie 

Erfahrungen aus der Vollzugspraxis 

Gründe 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ Konkretisierung der Düngebedarfsermittlung für Stickstoff auf Acker- und 

Grünland, 

❙ Präzisierung der bestehenden Beschränkungen für das Aufbringen von stick-

stoff- und phosphathaltigen Düngemitteln auf überschwemmten, wassergesät-

tigten, gefrorenen oder schneebedeckten Boden, 

❙ Verlängerung der Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht werden 

dürfen und Einführung eines solchen Zeitraums für Festmist, 

❙ Fortentwicklung des Nährstoffvergleichs, insbesondere Berechnung der Nähr-

stoffabfuhr von Grundfutterflächen über die Nährstoffaufnahme der Tiere aus 

dem Grundfutter und damit genauere Abbildung der innerbetrieblichen Stoff-

ströme, 

Entwurf (Stand Herbst 2015) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ Verringerung der Kontrollwerte für die Nährstoffvergleiche und Erweiterung 

der Maßnahmen bei der Überschreitung der Kontrollwerte, 

❙ Einführung bundeseinheitlicher Vorgaben für das Fassungsvermögen von 

Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern. 

Entwurf (Stand 22. Juni 2015) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

 §2 (Begriffsbestimmungen) 

❙ 7. Nährstoffabfuhr: 

Nährstoffmenge, die mit Haupt- und Nebenernteprodukten von der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche abgefahren oder durch Weidehaltung 

entzogen wird; 

❙ 12. verfügbarer Stickstoff: 

in Wasser oder in 0,0125 molarer Calciumchloridlösung gelöster Stickstoff; 

❙ 12. gefrorener Boden: 

Boden, der durchgängig gefroren ist und im Verlauf des Tages nicht 

oberflächig auftaut [Definition im jeweiligen §] 

❙ 17. satzweiser Anbau von Gemüsekulturen: 

zeitlich gestaffelter Anbau von gleichen Gemüsekulturen während der 

Vegetationsperiode.      

❙ Nicht zur landwirtschaftlich genutzten Fläche im Sinne des Satzes 1 Nummer 

1 gehören in geschlossenen oder bodenunabhängigen Kulturverfahren 

genutzte Flächen.[nicht mehr Bestandteil von 1. = Definition landw. Fläche]  
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (2) Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff oder 

Phosphat mit Düngemitteln, …hat der Betriebsinhaber den Düngebedarf der 

Kultur für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit nach den 

Vorgaben des § 4 zu ermitteln. Satz 1 gilt nicht für die in § 8 Absatz 6 

genannten Flächen und Betriebe [ Gartenbau außer Gemüse u. Erdbeeren; 

„Klein-/Extensivbetriebe“] sowie im Falle von Phosphat für Schläge, die kleiner 

als ein Hektar sind. Abweichend von Satz 1 können beim Anbau von 

Gemüse- und Erdbeerkulturen mehrere Schläge und Bewirtschaftungs-

einheiten, die jeweils kleiner als 0,5 Hektar sind, für die Zwecke der 

Düngebedarfsermittlung im Falle von Stickstoff zusammengefasst werden, 

höchstens jedoch zu einer Fläche von zwei Hektar. Abweichend von Satz 1 

sind ferner bei satzweisem Anbau von Gemüsekulturen bis zu drei 

Düngebedarfsermittlungen im Abstand von höchstens jeweils sechs Wochen 

durchzuführen, bei satzweisem Anbau auf zusammengefassten Flächen 

mindestens für eine der satzweise angebauten Gemüsekulturen. 

§3 (Grundsätze der Anwendung von Düngemitteln, …) 
50 kg N/ha 

30 kg 

P2O5/ha 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (3) Der nach Absatz 2 ermittelte Düngebedarf darf grundsätzlich nicht 

überschritten werden. Überschreitungen sind nur zulässig, soweit auf Grund 

nachträglich eintretender Umstände, insbesondere Bestandsentwicklung oder 

Witterungsereignisse, ein höherer Düngebedarf besteht. 

❙ (5) Für die Ausnutzung des Stickstoffs sind im Jahr des Aufbringens 

1. bei mineralischen Düngemitteln die darin enthaltenen Stickstoffmengen in 

    voller Höhe anzusetzen, 

2. bei organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln mindestens 

    die Werte nach Anlage 3 anzusetzen … 

§3 (Grundsätze der Anwendung von Düngemitteln, …) 



|  Wilsdruff 03.12.2015  |  Hermann Laber, Dresden-Pillnitz 9 

Mindestwerte für die Ausnutzung 

des Stickstoffs aus organischen … Düngemitteln 

 

 

Anlage 3 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

 

 

§3 (Grundsätze der Anwendung von Düngemitteln, …) 

❙ (7) Kernaussage: wenn PCAL > 20 mg P2O5/100 g [9 mg P /100 LfULG GK D] 

bzw. PDL > 25 mg P2O5/100 g bzw. PEUF > 3,6 mg P/100 g, dann P-haltige 

Düngemittel bis max. voraussichtliche P-Abfuhr (max. der kommenden 3 

Jahre) 

[aktuell ist bei Überschreitung ein P2O5-Überschuss < 20 kg/ha erlaubt!] 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 
§4 (Ermittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat) 

❙ (1) Der Stickstoffdüngebedarf ist im Falle von Ackerland als standortbezogene 

Obergrenze auf der Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen und der 

Anlage 4 Tabelle 1 bis 7 zu ermitteln. Bei der Ermittlung sind die folgenden 

Einflüsse auf den zu ermittelnden Bedarf heranzuziehen: 

1. die Stickstoffbedarfswerte [Ackerbaukulturen] …, 

2. die Stickstoffbedarfswerte … für die dort genannten Gemüsekulturen …, 

3. die … im Boden verfügbare Stickstoffmenge [Nmin], 

4. die während des Wachstums … pflanzenverfügbar werdenden 

    Stickstoffmengen aus dem Bodenvorrat …, 

5. die Nachlieferung von Stickstoff aus der Anwendung von organischen oder 

    organisch-mineralischen Düngemitteln im Vorjahr … 

6. die Nachlieferung von Stickstoff aus Vor- und Zwischenfrüchten …. 
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Stickstoffbedarfswerte 

für Gemüsekulturen…; 

Stickstoffnachlieferung aus Ernteresten  
Anlage 4, Tabelle 2 
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Ermittlung des Stickstoffdüngebedarfs  
Anlage 4, Tabelle 1 
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Beispiel für eine Düngebedarfsermittlung 
Blumenkohl nach Kopfsalat, 300 dt Mist/ha im Vorjahr 

Faktoren für die Düngebedarfsermittlung

1. Kultur Blumenkohl

2. Stickstoffbedarfswert in kg N/ha 300

3. Ertragsniveau laut Tabelle mit Stickstoff- bedarfswerten in dt/ha 350

4. Betriebliches Ertragsniveau grundsätzlich im Durchschnitt der letzten drei Jahre in dt/ha 420

5. Ertragsdifferenz in dt/ha aus 70

6. im Boden verfügbare Stickstoffmenge (Nmin) -80 Nmin-Vorrat

7. Ertragsdifferenz 40 20 % höherer Ertrag

8. Stickstoffnachlieferung aus dem Bodenvorrat -20 Humus > 4,5 %

9. Stickstoffnachlieferung aus der organischen Düngung der Vorjahre -15 10 % von N-Gesamt

10. Vorfrucht bzw. Vorkultur (Ackerbau/Gemüse) -10 Kopfsalat-ER

11. Zuschlag bei Abdeckung mit Folie oder Vlies zur Ernteverfrühung 0 (max. 20 kg/ha)

12. Stickstoffdüngebedarf während der Vegetation in kg N/ha 215

13.
Zuschläge auf Grund nachträglich eintretender Umstände, insbesondere 

Bestandsentwicklung oder Witterungsereignisse
30

starke Auswaschung 

nach Niederschlägen

Zu- und Abschläge in kg N/ha für
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 
§4 (Ermittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat) 

❙ (4) ≈ §3 Absatz 3 

Kernaussage: im Boden verfügbare N-Mengen sind mindestens einmal 

jährlich zu ermitteln durch: 

a) durch Untersuchung repräsentativer Proben oder 

b) nach Empfehlung der nach Landesrecht zuständigen Stelle oder einer von 

dieser empfohlenen Beratungseinrichtung 

 aa) durch Übernahme der Ergebnisse der Untersuchungen   

 vergleichbarer Standorte oder 

 bb) durch Anwendung von Berechnungs- und Schätzverfahren, die auf  

 fachspezifischen Erkenntnissen beruhen, 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt nicht für den Anbau von Gemüsekulturen, 

die nach einer Gemüsevorkultur im selben Jahr angebaut werden; in diesem 

Fall ist die im Boden verfügbare Stickstoffmenge durch Untersuchung 

repräsentativer Proben zu ermitteln…[Kleinflächenregelung ?] 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (1) Das Aufbringen von stickstoff- oder phosphathaltigen [aktuell: Ămit 

wesentlichem Nªhrstoffgehaltñ] Düngemitteln, … darf nicht erfolgen, wenn der 

Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt 

[aktuell: Ăhºher 5 cmñ] ist. Abweichend von Satz 1 dürfen Kalkdünger mit 

einem Gehalt von weniger als zwei vom Hundert Phosphat auf gefrorenen 

Boden aufgebracht werden, sofern ein Abschwemmen in oberirdische 

Gewässer oder auf benachbarte Flächen nicht zu besorgen ist. 

 

Abweichend von Satz 1 dürfen ferner mit den dort genannten Stoffen bis zu 

60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar auf gefrorenen Boden aufgebracht 

werden, wenn 

1. der Boden durch Auftauen am Tag des Aufbringens aufnahmefähig wird, 

2. ein Abschwemmen in oberirdische Gewässer oder auf benachbarte 

Flächen nicht zu besorgen ist, 

 

§5 (Besondere Vorgaben für die Anwendung von … Düngemitteln) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

3. der Boden eine Pflanzendecke trägt und 

4. andernfalls die Gefahr einer Bodenverdichtung und von Strukturschäden 

durch das Befahren bestehen würde. 

Abweichend von Satz 3 dürfen unter den dort genannten Voraussetzungen 

mit Festmist von Huf- und Klauentieren, festen Gärrückständen und 

Komposten mehr als 60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar aufgebracht 

werden. 

❙ (2) [ § 3 Absatz 6 (Vermeidung eines Eintrags in oberirdische Gewässer)] 

Kernaussagen: Aufbringen von N-/P-haltigen Düngemittel … [aktuell: mit 

wesentlichen Nährstoffgehalt] mit 4 m Abstand zur Böschungsoberkante 

[aktuell: 3 m], wenn keine Grenzstreueinrichtng etc. (dann 1 m) 

❙ (3) [ § 3 Absatz 7 (Vermeidung eines Eintrags bei Neigung > 10 %)] 

Kernaussage: 5 m Abstand zur Böschungsoberkante [aktuell: 3 m], 

Bereich 5-20 m mit weiteren Auflagen 

§5 (Ermittlung des Düngebedarfs an Stickstoff und Phosphat) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (1) Organische und organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich 

Wirtschaftsdünger, mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder 

Ammoniumstickstoff sind nach dem Aufbringen auf unbestelltes Ackerland 

unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von vier Stunden nach Beginn des 

Aufbringens einzuarbeiten. Satz 1 gilt nicht für Düngemittel, bei denen es sich 

um Festmist von Huf- oder Klauentieren oder Kompost handelt, … 

❙ (3) [ § 4 Absatz 3 (Begrenzung auf Ï 170 kg N/haé)] 

Kernaussage: Begrenzung auf 170 kg N/ha im Betriebsdurchschnitt gilt nicht 

(wie bisher) nur für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft sondern auch für 

organische/org.-mineralische Düngemittel (i.e.L. Gärrückstände etc.). 

Kompost: 510 kg N/ha innerhalb 3 Jahre 

…. Im Falle des Unterglasanbaus gilt die Beschränkung nach Satz 1 nur für 

Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft.  

[nach Absatz 4,  ggf. höhere Mengen (230 kg/ha?) auf Grünland etc.] 

[nach Absatz 5 u. 6. ggf. höhere Mengen bei Biogassubstrat-Produktion] 

 

 

 

  

§6 (Zusätzliche Vorgaben für … bestimmte Düngemittel) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (7) Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbaren Stickstoff dürfen zu 

den nachfolgend genannten Zeiten nicht aufgebracht werden: 

1. auf Ackerland nach der Ernte der letzten Hauptfrucht 1. November bis 

    zum 31. Januar, 

2. auf Grünland und auf Flächen mit mehrjährigem Feldfutterbau bei einer 

    Aussaat bis zum 15. Mai in der Zeit vom 1. 15. November bis zum 

    31. Januar. 

Abweichend von Satz 1 dürfen Düngemittel, bei denen es sich um Festmist 

von Huf- oder Klauentieren, feste Gärrückstände oder Komposte handelt, in 

der Zeit vom 15. November bis zum 31. Januar nicht aufgebracht werden. 

§6 (Zusätzliche Vorgaben für … bestimmte Düngemittel) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (8) Abweichend von Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 dürfen auf Ackerland 

Düngemittel mit einem wesentlichen Gehalt an Stickstoff bis in Höhe des 

Stickstoffdüngebedarfs aufgebracht werden 

1. bis zum 1. Oktober zu Zwischenfrüchten, Folgekulturen Winterraps und 

    Feldfutter bei einer Aussaat bis zum 15. September oder zu 

    [Wintergetreide] [Wintergerste] [?] nach Getreidevorfrucht bei einer Aussaat 

    bis zum 1. Oktober, jedoch insgesamt nicht mehr als 60 80 Kilogramm 

    Gesamtstickstoff je Hektar, 

2. als Ausgleichsdüngung zu auf dem Feld verbliebenen Getreidestroh 

2. bis zum 1. Dezember zu Gemüsekulturen. 

❙ (9) Kernaussage: Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann Verschiebung 

des Zeitraums (nicht Verkürzung!) und Ausnahmen von den Sperrfristen 

(max. 30 kg NGesamt/ha) genehmigen 

  

§6 (Zusätzliche Vorgaben für … bestimmte Düngemittel) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (1) Anwendungsbeschränkungen, die sich aus der Kennzeichnung von 

Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 

nach den Vorgaben der Düngemittelverordnung ergeben, sind bei der 

Anwendung einzuhalten. [textliche Vereinfachung der aktuellen Fassung] 

❙ (4) Die Anwendung von flüssigen Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft ist 

zur Kopfdüngung im Gemüsebau verboten und im Übrigen im Gemüsebau 

nur gestattet, wenn der Zeitraum zwischen der Anwendung und der Ernte der 

Gemüsekulturen nicht weniger als zwölf Wochen beträgt.  

§7 (Anwendungsbeschränkungen und -verbote) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (2) Bei der Ermittlung der Nährstoffabfuhr der angebauten Kulturen nach 

Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 5 sind für den Stickstoffgehalt die Werte 

nach Anlage 7 Tabelle 1 bis 3 heranzuziehen. Für Kulturen, die in Anlage 7 

Tabelle 1 bis 3 nicht genannt sind, sind die Stickstoffgehalte bei der nach 

Landesrecht zuständigen Stelle zu erfragen. Satz 2 gilt auch für die 

Phosphatgehalte der angebauten Kulturen. Werden die Nährstoffgehalte in 

den Haupternte- oder Nebenernteprodukten auf der Grundlage 

wissenschaftlich anerkannter Untersuchungs- oder Messmethoden ermittelt, 

so sind abweichend von den Sätzen 1 bis 3 diese Werte bei der Ermittlung 

der Nährstoffabfuhr zu verwenden. 

[Konkretisierung gegenüber der aktuellen Fassung] 

❙ (3) [Berechnung der Nährstoffabfuhr bei Weiden etc.] 

§8 (Nährstoffvergleich) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (5) Um Besonderheiten bei bestimmten Betriebstypen, bei der Anwendung 

bestimmter Düngemittel, beim Anbau bestimmter Kulturen, der Erzeugung 

bestimmter Qualitäten, der Haltung bestimmter Tierarten oder der Nutzung 

bestimmter Haltungsformen oder nicht zu vertretenden Ernteausfällen 

Rechnung zu tragen, darf der Betriebsinhaber weitere unvermeidliche 

Verluste nach Vorgabe oder in Abstimmung mit der nach Landesrecht 

zuständigen Stelle berücksichtigen. Außerdem darf der Betriebsinhaber für 

die Ermittlung der Ergebnisse des Stickstoffvergleichs … bezogen auf die 

letzte Kultur vor dem Winter beim Anbau von Gemüsekulturen unvermeidliche 

Verluste in Höhe von 60 [aktuell: 50/80/120(160)] Kilogramm Stickstoff je 

Hektar und Jahr berücksichtigen. Satz 2 gilt nicht für Flächen, auf denen 

Chicoréerüben, Kürbis, Möhren, Pastinaken, Schwarzwurzel, Speiserüben, 

Stangenbohnen, Wurzelpetersilie oder Trockenspeisezwiebeln angebaut 

wurden. 

§8 (Nährstoffvergleich) 
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Jährlicher 

betrieblicher Nährstoffvergleich 
Anlage 5 
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Mehrjähriger  

betrieblicher Nährstoffvergleich 
Anlage 6 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (6) Absatz 1 gilt nicht für: 

1. Flächen, auf denen nur Zierpflanzen angebaut werden, Baumschul-, 

    Rebschul-, Strauchbeeren- und Baumobstflächen, nicht im Ertrag stehende 

    Dauerkulturflächen des Wein- oder Obstbaus sowie Flächen, die der Erzeu- 

    gung schnellwüchsiger Forstgehölze zur energetischen Nutzung dienen, … 

4. Betriebe, die 

a) abzüglich von Flächen nach den Nummern 1 und 2 weniger als 15 10 

    Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschaften, 

b) höchstens bis zu zwei einem Hektar Gemüse, Hopfen, Wein oder 

    Erdbeeren anbauen, 

d) keine außerhalb des Betriebes anfallenden Wirtschaftsdünger sowie 

    organischen und organisch-mineralischen Düngemittel, bei denen es sich 

    um Gärrückstände aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt, 

    übernehmen und aufbringen. 

§8 (Nährstoffvergleich) 



|  Wilsdruff 03.12.2015  |  Hermann Laber, Dresden-Pillnitz 27 

Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (2) Der im Rahmen des betrieblichen Nährstoffvergleiches nach § 8 Absatz 1 

für Stickstoff nach Anlage 6 Zeile 10 im Durchschnitt der drei letzten 

Düngejahre ermittelte Kontrollwert soll möglichst niedrig sein. Der in Satz 1 

genannte Kontrollwert darf 60 Kilogramm Stickstoff je Hektar und Jahr, in den 

2018, 2019 und 2020 und später begonnenen Düngejahren 50 Kilogramm 

Stickstoff je Hektar und Jahr nicht überschreiten. 

❙ (3) Der im Rahmen des betrieblichen Nährstoffvergleiches nach § 8 Absatz 1 

für Phosphat nach Anlage 6 Zeile 10 im Durchschnitt der sechs letzten 

Düngejahre ermittelte Kontrollwert soll möglichst niedrig sein. Der in Satz 1 

genannte Kontrollwert darf 20 Kilogramm Phosphat je Hektar und Jahr, in den 

ab 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und später begonnenen Düngejahren 

10 kg Phosphat je Hektar nicht überschreiten. 

[Änderungsbedarf: Regelung erlaubt keine deutlich über dem Entzug liegende 

P-Düngung auf unterversorten Böden. Vgl. § 3 Absatz 7] 

§9 (Bewertung des betrieblichen Nährstoffvergleiches) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (4) Stellt die nach Landesrecht zuständige Stelle eine Überschreitung des 

nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 zulässigen Kontrollwertes fest, 

ordnet sie an, dass der Betriebsinhaber im Jahr der Feststellung an einer von 

der zuständigen Stelle anerkannten Düngeberatung teilzunehmen hat. Die 

Teilnahme ist der zuständigen Stelle vom Betriebsinhaber nachzuweisen. Die 

Düngeberatung ist auf die Einhaltung der zulässigen Kontrollwerte auszurich-

ten. 

❙ (5) Stellt die nach Landesrecht zuständige Stelle im auf die Düngeberatung 

nach Absatz 4 folgenden Jahr erneut eine Überschreitung des nach Absatz 2 

Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 zulässigen Kontrollwertes fest, hat der 

Betriebsinhaber die Düngebedarfsermittlung nach § 3 Absatz 2 und den 

Nährstoffvergleich nach § 8 Absatz 1 der zuständigen Stelle bis zum 31. 

März zur Prüfung vorzulegen.. 

§9 (Bewertung des betrieblichen Nährstoffvergleiches) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (1) Betriebsinhaber haben vor dem jeweiligen Aufbringen von wesentlichen 

Nährstoffmengen mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 

Pflanzenhilfsmitteln aufzuzeichnen: 

1. den nach § 3 Absatz 2 ermittelten Düngebedarf einschließlich der 

    Berechnungen nach § 4, die der Ermittlung zugrunde liegen, 

2. die Werte nach § 3 Absatz 4 einschließlich der zu ihrer Ermittlung 

    angewendeten Verfahren, 

3. die ermittelten Nährstoffmengen nach § 4 Absatz 4 einschließlich der zu 

    ihrer Ermittlung angewendeten Verfahren. 
Überschreitungen nach § 3 Absatz 3 Satz 2 einschließlich der Gründe für den höheren 

Düngebedarf sind unverzüglich nach der Überschreitung aufzuzeichnen. Betriebsinhaber haben 

ferner bis zum 31. März des auf das jeweils abgelaufene Düngejahr folgenden Kalenderjahres die 

Ausgangsdaten und Ergebnisse der Nährstoffvergleiche nach § 8 Absatz 1 nach den Anlagen 5 und 

6 aufzuzeichnen. Ausgenommen von den Sätzen 1 bis 3 sind Flächen und Betriebe nach § 8 

Absatz 6. 

 

§10 (Aufzeichnungen) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (2) Das Aufbringen von mineralischen Düngemitteln darf ab dem 1. Januar 

2020 nur mit Geräten erfolgen, die über eine Grenzstreueinrichtung verfügen, 

welche die Anforderungen der DIN EN 13739-1, Ausgabe Mai 2012, erfüllt. 

❙ (3) Das Aufbringen von Düngemitteln mit den nachfolgend genannten 

Geräten, die nach dem [Inkrafttreten der Verordnung] erstmalig in Betrieb 

genommen werden, darf nur erfolgen, soweit die Geräte mindestens die 

nachfolgenden Anforderungen an die Verteil- und Dosiergenauigkeit erfüllen: 

1. Mineraldüngerstreuer die Anforderungen der DIN EN 13739-1, Ausgabe 

    Mai 2012, und der DIN EN 13739-2, Ausgabe Mai 2012, 

2. Flüssigmisttankwagen die Anforderungen der DIN EN 13406, Ausgabe 

    Februar 2003 und 

3. Stalldungstreuer die Anforderungen der DIN EN 13080, Ausgabe Februar 

    2003. 

§11 (Anforderungen an die Geräte zum Aufbringen) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (2) Unbeschadet von … muss nachgewiesen werden, dass mindestens die in 

einem Zeitraum von sechs Monaten anfallenden flüssigen Wirtschafts-

dünger, wie Jauche, Gülle oder Silagesickersäfte sicher gelagert werden 

können… 

❙ (4) Unbeschadet von … muss ab dem 1. Januar 2020 nachgewiesen werden, 

dass mindestens die in einem Zeitraum von drei Monaten anfallenden festen 

Wirtschaftsdünger, bei denen es sich um Festmist oder Kompost handelt, 

sicher gelagert werden können. 

§12 (Fassungsvermögen … zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ (2) Die Landesregierungen erlassen zum Schutz der Gewässer vor 

Verunreinigung durch Nitrat durch Rechtsverordnung abweichende 

Vorschriften nach Maßgabe des Satzes 2 für Gebiete im Einzugsbereich von 

Grundwassermessstellen, in denen mehr als 40 Milligramm Nitrat je Liter und 

eine ansteigende Tendenz des Nitratgehalts oder mehr als 50 Milligramm 

Nitrat je Liter festgestellt worden sind. Soweit und solange dies zur Einhaltung 

des in Satz 1 genannten Grenzwerts erforderlich ist, schreiben sie eine oder 

mehrere der nachfolgenden Anforderungen vor: 

 

 

 

 

§13 (…sonstige Anordnungen durch die zuständigen Stellen..) 
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Wesentliche Änderungen 

gegenüber der geltenden Fassung 

❙ Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des 

Düngegesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 1 einen Düngebedarf nicht, nicht richtig, nicht 

    vollständig oder nicht rechtzeitig ermittelt, 

2. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 einen dort genannten Düngebedarf 

    überschreitet, 

 

 

 

 

 

§14 (Ordnungswidrigkeiten) 
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‘Hilfestellung‘ 

für den Landwirt/Gärtner 
BEFU 


